
 

Ordentliche Hauptversammlung der GESCO SE am 29. Mai 2024 

 

Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 
sowie des zusammengefassten Lageberichts der GESCO SE und des Konzerns für das 
Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) sowie des Berichts des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat der GESCO SE hat in seiner Sitzung am 28. März 2024 den vom Vorstand 
vorgelegten Jahresabschluss gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG 
festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf es daher nicht. Der 
Konzernabschluss wurde vom Aufsichtsrat ebenfalls in seiner Sitzung am 28. März 2024 
gebilligt. Gemäß § 173 Abs. 1 Satz 2 AktG hat die Hauptversammlung mithin auch insoweit 
nicht zu beschließen. 

Die vorgenannten Unterlagen sowie der erläuternde Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 
315a HGB sind vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter 

www.gesco.de/investor-relations/hauptversammlungen 

zugänglich. Sie liegen auch während der Hauptversammlung im Versammlungssaal zur 
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. 

 

 

Wuppertal, im April 2024  

 

GESCO SE 

Der Vorstand 

 


